
Merkzeichen, die für den Behindertenrabatt beim  
Autokauf oder zur Erlangung einer Kfz-Steuer- 
ermäßigung oder Kfz-Steuerbefreiung relevant sind  
(ohne Gewähr). 
 

Merkzeichen G (Gehbehinderung) 

Das Merkzeichen G berechtigt wahlweise zur Kraftfahrzeugsteuerermäßigung von 50 %. Oder unentgelt-
lichen Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr. Nach § 146 SGB IX ist in seiner Bewegungs-
fähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt, wer infolge einer Einschränkung des Geh-
vermögens  (auch durch innere Leiden oder infolge von Anfällen oder von Störungen der Orientierungsfähig-
keit) Wegstrecken im Ortsverkehr, die üblicherweise noch zu Fuß zurückgelegt werden, nicht ohne erheb-
liche Schwierigkeiten oder nicht ohne Gefahren für sich oder andere gehen kann. Hierbei ist nicht auf die 
konkreten Wohnverhältnisse oder örtlichen Gegebenheiten abzustellen. 

Die Voraussetzungen für die Annahme einer erheblichen Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im 
Straßenverkehr sind unter anderem gegeben, wenn Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen und/oder 
der Lendenwirbelsäule bestehen, die sich auf die Gehfähigkeit auswirken und die für sich einen GdB von 
wenigstens  50 bedingen. 

Bei inneren Leiden ist eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit vor allem bei Herzschäden 
und bei Atembehinderungen (jeweils mit Leistungsbeeinträchtigung bereits bei alltäglicher leichter Be-
lastung) anzunehmen. 

Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) 

Mit dem Merkzeichen aG können Parkerleichterungen im Straßenverkehr (z.B. Benutzung der Behinderten-
parkplätze) sowie eine Kraftfahrzeugsteuerbefreiung von 100 % in Anspruch genommen werden. 

Als schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung im Sinne der Verwaltungsvor-
schrift zu § 46 der Straßenverkehrsordnung sind solche Personen anzusehen, die sich wegen der Schwere 
ihres Leidens dauernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahr-
zeuges bewegen können. 

Hierzu zählen: Querschnittsgelähmte, Doppeloberschenkelamputierte, Doppelunterschenkelamputierte, 
Hüftexartikulierte und einseitig Oberschenkelamputierte, die dauernd außerstande sind, ein Kunstbein zu 
tragen, oder nur eine Beckenkorbprothese tragen können oder zugleich unterschenkel- oder armamputiert 
sind, sowie andere Schwerbehinderte, die nach versorgungsärztlicher Feststellung dem vorstehend auf-
geführten Personenkreis gleichzustellen sind. 

Eine Gleichstellung ist nur möglich, wenn das Gehvermögen auf das Schwerste eingeschränkt ist. Wird ein 
Rollstuhl benutzt, kommt es darauf an, ob der Betroffene ständig auf ihn angewiesen ist. Als Erkrankungen 
der inneren Organe, die eine Gleichstellung rechtfertigen, sind beispielsweise Herzschäden und Krankheiten 
der Atmungsorgane anzusehen, sofern die Einschränkung der Herzleistung oder der Lungenfunktion für sich 
allein einen GdB von 80 bedingt. 



Merkzeichen H (Hilflos) 

Hilflos im Sinne des § 33 b Einkommensteuergesetz ist eine Person, wenn sie für eine Reihe von häufig und 
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden 
Tages fremder Hilfe dauernd bedarf. Diese Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Hilfe in Form einer 
Überwachung oder Anleitung zu diesen Verrichtungen erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht 
dauernd geleistet werden muss, jedoch eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung erforderlich ist. 

Häufig und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen sind insbesondere An- und Auskleiden, Nahrungsauf-
nahme, Körperpflege, Verrichten der Notdurft. Der Umfang der notwendigen Hilfe bei diesen Verrichtungen 
muss erheblich sein. Einzelne Verrichtungen, selbst wenn sie lebensnotwendig sind und im täglichen Ablauf 
wiederholt vorgenommen werden, genügen nicht (zum Beispiel: Hilfe beim Anziehen einzelner Bekleidungs-
stücke, notwendige Begleitung bei Reisen und Spaziergängen, Hilfe im Straßenverkehr, einfache Wund- oder 
Heilbehandlung). Verrichtungen, die mit der Pflege der Person nicht unmittelbar zusammenhängen (zum 
Beispiel: Haushaltsarbeiten), müssen außer Betracht bleiben. 

Merkzeichen Bl (Blind) 

Blind ist der behinderte Mensch, dem das Augenlicht vollständig fehlt. 

Als blind ist auch der behinderte Mensch anzusehen, dessen Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht bei 
beidäugiger Prüfung mehr als 1/50 beträgt oder bei dem andere Störungen des Sehvermögens von einem 
solchen Schweregrad vorliegen, dass sie dieser Beeinträchtigung der Sehschärfe gleichzuachten sind. 

Merkzeichen Gl (Gehörlos) 

Das Merkzeichen Gl berechtigt ebenfalls wahlweise zur Kraftfahrzeugsteuerermäßigung von 50 % oder un-
entgeltlichen Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr. 

Gehörlos sind nicht nur Hörbehinderte, bei denen Taubheit beiderseits vorliegt, sondern auch Hörbehinderte 
mit einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit beiderseits, wenn daneben schwere Sprachstörungen 
(schwer verständliche Lautsprache, geringer Sprachschatz) vorliegen. Das sind in der Regel Hörbehinderte, 
bei denen die an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit angeboren oder in der Kindheit erworben worden ist. 

 

 


